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leitung sein, damit diese sich 

ohne schlechtes Gewissen 

auf ihre Kernkompetenzen 

konzentrieren kann. Zum 

anderen stehen wir den un 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verträge. Je unbestimmter der 

Vertrag ist, umso mehr An-

griffsfläche bietet er im nach 

hinein. Beispielsweise wenn es 

zu Leistungsstörungen kommt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mir, dass im internationalen 

Rechtsverkehr das UN-

Kaufrecht eine bedeutende 

Rolle spielt. 
 

K: Das ist richtig. Das UN-

Kaufrecht ist ein internationaler 

Vertrag, dem sich 70 Staaten in 

7 Sprachen angeschlossen ha-

ben. Deutsch gehört leider nicht 
dazu, aber die deutschsprachi-

gen Länder insbesondere in Eu-

ropa haben sich eine eigene 

Fassung erarbeitet und sie ge-

nehmigen lassen. Diese ent- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diese Rahmenbedingungen 

sollten weitgehend und klar 

festgelegt werden, denn je ge-

nauer sie festgelegt sind, umso 

weniger Schwierigkeiten ent-

stehen bei der Auslegung der  

 
 

 
 

 

 

 

relevanten Ziele unterstüt-

zen, die Implementierung si-

chern, in operative Maß-

nahmen umsetzen und den  

 

 
  

 

 

 

 

 

 
Hier ist eine detaillierte Be-

schreibung der Vorgehensweise 

vom Anzeigen des Mangels bis 

zur Beseitigung äußerst hilf-

reich und vermeidet oft lang-

wierige Prozesse. Fehlen Kon-

kretisierungen zu Haftungs- und 

Gewährleistungsansprüchen, 

gelten nach deutschem Recht 

die gesetzlichen Vorschriften 

des BGB und bei Kaufleuten 

ergänzend die Bestimmungen 

des HGB.  
 

C: Frau Käller-Leben in unse-

rem Vorgespräch sagten Sie 

mir, dass im internationalen 

Rechtsverkehr das UN-

Kaufrecht eine bedeutende 

Rolle spielt. 
 

K: Das ist richtig. Das UN-

Kaufrecht ist ein internationaler 

Vertrag, dem sich 70 Staaten in 

7 Sprachen angeschlossen ha-

ben. Deutsch gehört leider nicht 
dazu, aber die deutschsprachi-

gen Länder insbesondere in Eu-

ropa haben sich eine eigene 

Fassung erarbeitet und sie ge-

nehmigen lassen. ……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

schließend klären. Dennoch 

möchten wir versuchen Ihnen 
einen kleinen Einblick zu ge-

ben und Sie für das Thema zu 

sensibilisieren.  
 

C: Frau Käller-Leben – was ist 

ein Vertrag und wann kommt 

ein Vertrag zustande –  haben 

wir in unserem Exkurs behan-

delt. Kommen wir nun zu der 

Frage: Welches sind die wich-

tigsten Vertragsbestandteile 

sowohl national als auch in-

ternational? 
 

K: Das wird im Ergebnis vom 

Regelungsinhalt und dem ange-

strebten Zweck bestimmt. Beim 

Kaufvertrag sind es der Kauf-

gegenstand, die Leistungsbe-

schreibung (Qualität + Menge), 

der Preis und die Bezahlung 

sowie Ort + Zeit der Lieferung. 

Des Weiteren gehören die Re-

gelungen von Haftungs- und 

Gewährleistungsansprüchen und 

nicht zuletzt die Vereinbarung 

über das anwendbare Recht zu 

den wichtigsten Vertragsbe-

standteilen.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Das Deutschland 2007 zum 

dritten Mal in Folge Export-

weltmeister geworden ist, 

verdanken wir nicht zuletzt 

unserem Mittelstand. Dies be-

deutet, dass sich mittelständi-

sche Unternehmen – auch oh-

ne dass sie über entsprechen-

de Rechtsabteilungen verfü-

gen – mit dem internationalen 

Vertragsrecht auseinander 

setzen müssen. Des Weiteren 

wird es durch die vermehrte 

Zusammenarbeit des Mit-

telstandes mit Großkonzernen 

– die über Rechtsabteilungen 

verfügen –  immer wichtiger 

vertragliche Probleme und 

Fallstricke in den Vertrags-

werken zu erkennen und für 

die eigenen Belange Lösungen 

zu finden.  

Zu diesem Thema ist heute 

die Rechtsanwältin und Steu-

erberaterin Frau Käller-

Leben mein Gast.  

Leider können wir aufgrund 

der Komplexität des Themas 

nur einige wenige Punkte in 

diesem Zusammenhang an-

sprechen und auch nicht ab- 
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Worauf Sie bei der Gestaltung von Kaufverträgen achten sollten – national und international – 
Jutta Christ im Gespräch mit der Rechtsanwältin und Steuerberaterin Frau Ingeborg Käller-Leben,  

Geschäftsführerin der WR & Käller-Leben GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Mainz  

 

 

 

 

 

 

Das vollständige Interview mit Frau Käller-Leben stellen wir Ihnen gern kostenlos und unverbindlich zur Verfügung.  
 

Senden Sie uns eine E-Mail an themen@juttachrist.de oder rufen Sie uns einfach unter 06131/6290-636 an. Gern nehmen wir Sie auch in unseren kostenlosen 

Verteiler per E-Mail oder Post auf. So erhalten Sie die aktuellen Ausgaben immer automatisch zugesandt.  
 

Sollten Sie an der Aufbereitung eines bestimmten Themas besonders interessiert sein oder Fragen zu bereits veröffentlichten Themen haben, würde es uns eben-

falls freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Wir sind Ihnen dann, soweit es uns möglich ist, gern behilflich. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impressum 

 

JUTTA CHRIST UnternehmensNavigation ● Controlling, Waldthausenstraße 53, 55126 Mainz, Telefon: 06131/6290-636, E-Mail: themen@juttachrist.de, Inhaberin: Jutta Christ 
 

Verantwortlich für den Inhalt i.S.v. § 55 RStV: 

Jutta Christ, c/o JUTTA CHRIST UnternehmensNavigation ● Controlling  (Anschrift wie oben) 
 

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung der Artikel können wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen.  

Abdruck nur nach Genehmigung des Herausgebers. 

 

WR & Käller-Leben GmbH Steuerberatungsgesellschaft 

Weberstraße 1, 55130 Mainz 
 

Mitglied in der European Tax & Law 
 


